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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1964

Norm

StVO §3 B7

StVO §17 Abs1

StVO §22 Abs1

StVO §76 Abs1 IIa

Rechtssatz

1. An einem vorschriftswidrig die Fahrbahn benützenden Fußgänger darf nicht ohne Kontaktaufnahme in einem

Abstand von 1 m vorbeigefahren werden.

2. Die Aufhebung des Vertrauensgrundsatzes durch das verkehrswidrige Verhalten eines Verkehrsteilnehmers ist eine

vollständige; man darf nicht etwa annehmen, jemand werde sein vorschriftswidriges Verhalten nicht ändern, sondern

man muß auch mit einem weiteren, in einer anderen Richtung vorschriftswidrigen Verhalten dieser Person rechnen.
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11 Os 192/64
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Ähnlich
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